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Umfassender Leitfaden zur Finanzierung von Fort- und Weiterbildungen für pädagogische Fachkräfte in Deutschland 

1. Einführung: Die strategische Bedeutung lebenslangen Lernens in der Pädagogik 

Die berufliche Weiterbildung ist für pädagogische Fachkräfte von entscheidender Bedeutung, da sich die 

Anforderungen in ihrem Arbeitsfeld kontinuierlich wandeln. Die zunehmende Digitalisierung, die Notwendigkeit von 

Inklusion, die Arbeit in multiprofessionellen Teams sowie die wachsende kulturelle Diversität in Kindertagesstätten 

und Schulen erfordern eine ständige Anpassung und Vertiefung des fachlichen Wissens.1 Diese Dynamik unterstreicht 

die Notwendigkeit, die eigene Qualifikation durch lebenslanges Lernen zu sichern und zu erweitern. 

Dieser Leitfaden dient dazu, pädagogischen Fachkräften einen strukturierten, praxisorientierten und umfassenden 

Überblick über die vielfältigen finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten in Deutschland zu geben. Ziel ist es, die 

Navigation durch die oft komplexe Förderlandschaft zu erleichtern und potenziellen Weiterbildungsteilnehmern 

konkrete Handlungsanweisungen an die Hand zu geben. 

Die deutsche Förderlandschaft ist kein monolithisches Gebilde. Sie setzt sich aus einem komplexen, föderalen und teils 

fragmentierten System zusammen, dessen Angebote sich je nach Status der Person (arbeitssuchend, berufstätig, 

Geringqualifiziert) und regionalen Gegebenheiten unterscheiden. Das Verständnis der eigenen individuellen Situation 

ist daher der primäre Ausgangspunkt für die Bestimmung der Förderberechtigung. Dieser Leitfaden gliedert die 

Fördermöglichkeiten nach ihrer Herkunft – von den bundesweiten Programmen der Arbeitsverwaltung über 

Stipendien und landesspezifische Hilfen bis hin zu steuerlichen Vorteilen. 

2. Bundesweite Förderprogramme der Bundesagentur für Arbeit und der Jobcenter 

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) und die Jobcenter sind zentrale Anlaufstellen für die Förderung beruflicher 

Weiterbildung in Deutschland. Ihre Programme basieren hauptsächlich auf den Regelungen des Dritten Buches 

Sozialgesetzbuch (SGB III). Es ist von zentraler Bedeutung, dass die Zuständigkeit für die Beratung, Entscheidung und 

Förderung bei den Agenturen für Arbeit liegt, auch für Bürgergeld-Empfänger nach SGB II, was den Prozess 

vereinfacht.4 Trotz der staatlichen Unterstützung wird von den Antragstellern eine proaktive Rolle erwartet: Ein 

persönliches Beratungsgespräch ist zwingend erforderlich, und die Notwendigkeit der Weiterbildung muss 

überzeugend dargelegt werden.4 

2.1. Der Bildungsgutschein: Unterstützung für Arbeitsuchende und Geringqualifizierte 

Der Bildungsgutschein ist ein klassisches und weitverbreitetes Förderinstrument für alle, die arbeitssuchend oder von 

Arbeitslosigkeit bedroht sind.6 Seine Ausstellung garantiert die Übernahme der Weiterbildungskosten und zielt darauf 

ab, die berufliche Eingliederung der Antragsteller zu sichern, drohende Arbeitslosigkeit abzuwenden oder einen 

fehlenden Berufsabschluss nachzuholen.8 

Die Förderung umfasst in der Regel die vollständige Übernahme der Lehrgangskosten, der Kosten für die 

Eignungsfeststellung und der Prüfungsgebühren.4 Darüber hinaus können ergänzende Kosten übernommen werden, 

sofern sie durch die Teilnahme an der Weiterbildung zusätzlich entstehen.9 Dazu gehören: 

• Fahrkosten für die An- und Abreise.4 

• Kosten für auswärtige Unterbringung und Verpflegung.4 

• Kosten für die Betreuung von Kindern, die unter 15 Jahre alt sind und im selben Haushalt leben.4 

Eine grundlegende Voraussetzung für den Erhalt eines Bildungsgutscheins ist die Notwendigkeit der Weiterbildung aus 

Sicht der Agentur für Arbeit.4 Dies wird anhand der Arbeitsmarktlage geprüft, wobei insbesondere die Chance auf eine 

berufliche Eingliederung im Fokus steht.8 Weiterhin müssen sowohl die Bildungsmaßnahme als auch der 

Bildungsträger für die Weiterbildungsförderung nach der Anerkennungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung 

(AZAV) zugelassen sein.6 
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Der Antragsprozess verläuft schrittweise: 

1. Beratungsgespräch: Ein persönlicher Termin bei der zuständigen Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter ist 

der erste und wichtigste Schritt.4 

2. Prüfung der Notwendigkeit: In diesem Gespräch wird der Weiterbildungsbedarf geklärt. Bei Bedarf kann zur 

Eignungsfeststellung der Ärztliche Dienst oder der Berufspsychologische Service hinzugezogen werden.4 

3. Ausstellung des Gutscheins: Bei Erfüllung der Voraussetzungen wird der Bildungsgutschein ausgestellt. Er legt 

das Bildungsziel, die Dauer und den regionalen Geltungsbereich fest und hat eine begrenzte Gültigkeitsdauer 

von in der Regel 1 bis 3 Monaten.5 

4. Einlösung: Der Gutschein kann bei einem zugelassenen Bildungsträger der Wahl eingelöst werden. Die 

Weiterbildung muss zum Gutschein passen. Der Träger bestätigt die Aufnahme und informiert die Agentur für 

Arbeit.4 

2.2. Das Qualifizierungschancengesetz (QCG): Förderung für Beschäftigte 

Das Qualifizierungschancengesetz (QCG) hat die frühere WeGebAU-Förderung abgelöst und stellt einen 

Paradigmenwechsel in der Förderung von Beschäftigten dar.2 Seine Kernphilosophie ist es, die Arbeitsfähigkeit von 

Arbeitnehmern im Angesicht des digitalen und allgemeinen Strukturwandels zu sichern und dem Fachkräftemangel 

entgegenzuwirken.1 Die Förderung steht nun allen Arbeitnehmern offen, unabhängig von ihrer Qualifikation, ihrem 

Alter oder der Unternehmensgröße.1 

Seit dem 1. April 2024 sind durch das Gesetz zur Stärkung der Aus- und Weiterbildungsförderung (sogenanntes 

Weiterbildungsgesetz) bedeutende Änderungen in Kraft getreten, die den Zugang und die Leistungen der Förderung 

weiter verbessern.12 Die bisherige Voraussetzung, dass Beschäftigte "besonders vom Strukturwandel betroffen" sein 

müssen oder in "Engpassberufen" arbeiten, wurde für die Basisförderung gestrichen.12 

Die Förderung setzt sich aus zwei Hauptkomponenten zusammen: der Übernahme von Weiterbildungskosten und 

Zuschüssen zum Arbeitsentgelt für den Arbeitgeber. Die Höhe der Förderung ist dabei von der Unternehmensgröße 

abhängig. 

Unternehmensgröße Lehrgangskostenzuschuss Arbeitsentgeltzuschuss 

Kleinstunternehmen (bis 9 Beschäftigte) bis zu 100% bis zu 100% 

Kleine/mittlere Unternehmen (10 bis 249 Beschäftigte) bis zu 50% bis zu 50% 

Große Unternehmen (ab 250 Beschäftigte) bis zu 25% bis zu 25% 

(Sonderregelungen für Ältere/Schwerbehinderte) bis zu 100% in KMU bis zu 100% 

Bei abschlussorientierten Weiterbildungen für Geringqualifizierte (ohne Berufsabschluss) können die Übernahme der 

Weiterbildungskosten und des Arbeitsentgeltzuschusses bis zu 100 Prozent betragen.4 

Eine wichtige Neuerung ist die Einführung des Qualifizierungsgeldes.12 Dieses Instrument dient der Sicherung des 

Lebensunterhalts von Beschäftigten während einer Weiterbildung in Unternehmen, die vom Strukturwandel betroffen 

sind.10 Es ermöglicht die Lohnfortzahlung während des Qualifizierungszeitraums.2 

2.3. Der Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) 
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Der Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) unterscheidet sich in seiner Zielsetzung vom Bildungsgutschein.6 

Er fördert keine kompletten Weiterbildungen, sondern  

Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung. Dazu gehören individuelle Coachings, die Vorbereitung auf 

eine Umschulung oder die Vermittlung spezieller Kenntnisse.6 

Zielgruppe sind in der Regel Arbeitssuchende und von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen. Auch 

Hochschulabsolventen, Berufsrückkehrer oder Selbstständige können bei drohender Arbeitslosigkeit einen AVGS 

erhalten.6 Die Kosten der geförderten Maßnahme werden direkt zwischen dem zugelassenen Träger und der Agentur 

für Arbeit oder dem Jobcenter abgerechnet.6 Die Antragstellung erfolgt wie beim Bildungsgutschein über ein 

persönliches Beratungsgespräch.7 

3. Stipendien und Aufstiegsfortbildungsförderungen 

Programme wie das Aufstiegs-BAföG und die verschiedenen Stipendien sind Ausdruck einer strategischen staatlichen 

Investition in die berufliche Bildung. Sie zielen darauf ab, die Attraktivität der dualen Ausbildung zu steigern, 

Fachkräfte an Deutschland zu binden und den Fachkräftemangel gezielt zu bekämpfen.15 Im Gegensatz zu den 

Bedarfsförderungen der Arbeitsverwaltung richten sich diese Programme stärker an Personen, die bereits eine 

berufliche Qualifikation erworben haben und besondere Leistungen oder Ambitionen mitbringen. 

3.1. Das Aufstiegs-BAföG (AFBG) 

Das Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), besser bekannt als Aufstiegs-BAföG oder Meister-BAföG, 

unterstützt Fachkräfte, die sich auf eine Aufstiegsfortbildung vorbereiten.7 Dazu zählen Abschlüsse wie  

Meister/in, Fachwirt/in oder auch Staatlich anerkannte/r Erzieher/in.15 

Die Förderung besteht aus einem Zuschuss- und einem Darlehensanteil.16 Sie ist einkommensunabhängig und umfasst 

die Lehrgangs- und Prüfungsgebühren sowie die Materialkosten für ein Meisterprüfungsprojekt.16 Für 

Vollzeitmaßnahmen kann zusätzlich ein einkommens- und vermögensabhängiger Unterhaltsbeitrag gewährt werden.16 

Ein wesentlicher Anreiz ist der Teilerlass des Darlehens: Bei Bestehen der Prüfung müssen 50 Prozent des auf die Kurs- 

und Prüfungsgebühren entfallenden Restdarlehens nicht zurückgezahlt werden.16 

Für die Förderung muss eine abgeschlossene Berufsausbildung oder eine vergleichbare Qualifizierung vorliegen.7 Die 

Weiterbildungsmaßnahme muss je nach Art eine bestimmte Mindestdauer und Fortbildungsdichte aufweisen, z. B. 

mindestens 400 Unterrichtsstunden bei Vollzeitmaßnahmen.16 Der Antrag wird in der Regel online über das Portal  

AFBG-Digital bei der für den Wohnsitz zuständigen Stelle gestellt.21 

3.2. Das Weiterbildungsstipendium 

Das Weiterbildungsstipendium des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) richtet sich an begabte 

junge Fachkräfte unter 25 Jahren, die ihre Berufsausbildung besonders erfolgreich abgeschlossen haben.17 Dies wird 

beispielsweise durch einen Notendurchschnitt von 1,9 oder besser oder durch eine Platzierung unter den besten drei 

Prüfungsabsolventen eines Jahrgangs nachgewiesen.17 

Gefördert werden anspruchsvolle, in der Regel berufsbegleitende Qualifizierungen.11 Innerhalb des Förderzeitraums 

von drei Jahren können Zuschüsse von bis zu 8.100 Euro beantragt werden.11 Ein Eigenanteil von 10 Prozent der 

Kosten ist vorgesehen.22 Neben den reinen Kursgebühren können auch Kosten für Fahrten, Arbeitsmaterialien und 

Unterkunft bezuschusst werden.11 Die Bewerbung erfolgt über die Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung 

(SBB).22 

3.3. Das Aufstiegsstipendium 

Das Aufstiegsstipendium des BMBF zielt auf eine andere Zielgruppe ab: Es unterstützt berufserfahrene Fachkräfte mit 

abgeschlossener Berufsausbildung und Praxiserfahrung bei der Durchführung eines ersten akademischen 
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Hochschulstudiums, sei es in Vollzeit oder berufsbegleitend.17 Die Förderung ist pauschal und damit unabhängig vom 

Einkommen.22 Geförderte Personen erhalten monatliche Stipendienbeiträge sowie eine Betreuungspauschale für 

Kinder unter 10 Jahren.18 

4. Landesspezifische Förderprogramme und regionale Initiativen 

Die Bundesländer ergänzen die bundesweiten Programme durch eigene, spezifisch zugeschnittene Förderinstrumente. 

Diese werden häufig unter Namen wie Bildungsscheck, Quali-Scheck oder Weiterbildungsbonus geführt, was teilweise 

zu Verwechslungen führen kann.18 

4.1. Wichtige Hinweise zum Status der Bildungsprämie 

Das bis 2021 bestehende Bundesprogramm Bildungsprämie wurde beendet, und die Ausgabe von Prämiengutscheinen 

ist seit dem 31. Dezember 2021 eingestellt.24 Es ist wichtig, diesen Sachverhalt klar zu kommunizieren, um 

Verwechslungen mit den eigenständigen, landesspezifischen Bildungsscheck-Programmen zu vermeiden.26 

4.2. Ausgewählte Beispiele landesspezifischer Programme 

• Bayern: Der Freistaat fördert die Qualifizierung von Fachkräften in Kindertageseinrichtungen mit einem neuen 

Gesamtkonzept für die berufliche Weiterbildung.3 Es handelt sich um ein flexibles, modulares und 

berufsbegleitendes Programm, das Vorerfahrungen anrechnet und Quereinsteigern den Weg zur Assistenz-, 

Ergänzungs- oder Fachkraft ermöglicht.3 

• Hessen: Hier gibt es eine Aufstiegsprämie als Bonus für das erfolgreiche Bestehen einer Aufstiegsfortbildung, 

die in Hessen abgelegt wurde.27 Die Prämie beträgt seit dem 1. Juni 2024 pauschal 3.500 Euro pro Person und 

Abschluss.29 Zusätzlich besteht die Möglichkeit der  

Bildungsfreistellung (Bildungsurlaub), bei der Arbeitnehmer bezahlte Zeit für die Weiterbildung erhalten.17 

• Nordrhein-Westfalen (NRW): Der Bildungsscheck NRW unterstützt berufliche Weiterbildungen in kleinen und 

mittleren Unternehmen.31 Er fördert 50 Prozent der Weiterbildungskosten, maximal jedoch 500 Euro.31 Die 

Voraussetzung ist eine Bildungsberatung und ein Jahreseinkommen zwischen 20.000 und 40.000 Euro.32 

• Schleswig-Holstein (Kreis Pinneberg): Als Beispiel für eine gezielte, regionale Fachkräfteförderung dient das 

Stipendiensystem für Erzieher\*innen und Heilerziehungspfleger\*innen. Es richtet sich an Quereinsteiger und 

Umschüler, die eine entsprechende Ausbildung an der Berufsschule des Kreises Pinneberg absolvieren.33 

5. Steuerliche Absetzbarkeit von Fortbildungskosten 

Neben direkten Förderprogrammen stellt die steuerliche Absetzbarkeit eine wichtige, universelle und oft übersehene 

Möglichkeit zur finanziellen Entlastung dar. 

5.1. Grundlagen der steuerlichen Absetzbarkeit 

Aus steuerlicher Sicht können die Kosten für Fort- und Weiterbildungen, die nach der ersten Berufsausbildung oder 

dem Erststudium entstehen, als sogenannte Werbungskosten in unbegrenzter Höhe geltend gemacht werden.34 Dies 

ist ein erheblicher Vorteil, da die Kosten für die erste Berufsausbildung oder das Erststudium außerhalb eines 

Dienstverhältnisses lediglich als Sonderausgaben bis zu einem Maximalbetrag von 6.000 Euro pro Jahr abgesetzt 

werden können.36 

5.2. Liste der absetzbaren Kosten 

Das Finanzamt erkennt in der Regel eine Vielzahl von Ausgaben als Werbungskosten an, die über die reinen 

Lehrgangsgebühren hinausgehen. Dazu gehören 34: 

• Kurs-, Prüfungs- und Zulassungsgebühren. 
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• Reisekosten (pauschal 0,30 Euro pro gefahrenem Kilometer oder die tatsächlichen Kosten). 

• Verpflegungspauschalen (z. B. 28 Euro bei mehrtägigen Veranstaltungen). 

• Übernachtungskosten. 

• Kosten für Arbeitsmittel, Fachliteratur und Büromaterialien. 

• Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer, wenn dies beruflich notwendig ist. 

Wichtig ist, dass nur selbst getragene Kosten abgesetzt werden können. Erstattungen durch die Agentur für Arbeit 

oder andere Förderprogramme dürfen nicht in der Steuererklärung angegeben werden.36 Eine 

Anwesenheitsbescheinigung und Nachweise wie Quittungen sind für die Anerkennung durch das Finanzamt hilfreich.34 

6. Sonstige Fördermöglichkeiten und alternative Ansätze 

6.1. Förderungen durch Krankenkassen 

Krankenkassen können aufgrund ihres gesetzlichen Auftrags zur Prävention (§ 20a SGB V) spezifische Fortbildungen 

fördern.38 Ein Beispiel hierfür ist die Förderung des  

Papilio-U3-Programms durch die BARMER, das die nachhaltige Verbreitung dieses Programms in Kitas unterstützt.38 

6.2. Förderungen durch Stiftungen 

Eine weitere Option sind Stipendien, die von Stiftungen vergeben werden. Die 13 vom BMBF geförderten 

Begabtenförderungswerke, darunter Stiftungen wie die Konrad-Adenauer-Stiftung oder die Hans-Böckler-Stiftung, 

fördern nicht nur akademische Exzellenz, sondern auch gesellschaftliches oder politisches Engagement.39 Auch wenn 

sie keine Stipendien vergeben, unterstützen Organisationen wie  

ArbeiterKind.de im Bewerbungsprozess.39 

7. Zusammenfassende Übersicht und Handlungsempfehlungen 

Die Vielfalt der Fördermöglichkeiten kann zunächst unübersichtlich erscheinen. Die folgende Tabelle bietet eine 

zusammenfassende Übersicht der wichtigsten Programme und ihrer Kernkriterien, um eine erste Orientierung zu 

ermöglichen. 

Förderprogramm Zielgruppe 
Förderar

t 

Förderhöhe / 

Beträge 

Voraussetzung

en 

Antragsproze

ss 

Bildungsgutschein 

Arbeitslose, von 

Arbeitslosigkeit 

bedrohte 

Personen, 

Geringqualifizie

rte 

Gutschei

n, 

Zuschus

s 

Übernahme 

von 

Lehrgangskost

en, 

Prüfungsgebüh

ren, Fahrten, 

Verpflegung, 

Kinderbetreuu

ng 

Notwendigkeit 

der 

Weiterbildung; 

AZAV-

zertifizierte 

Maßnahme 

und Träger 

Persönliches 

Beratungsge

spräch bei 

der Agentur 

für Arbeit 

oder dem 

Jobcenter 

Qualifizierungschan

cengesetz (QCG) 
Beschäftigte 

aller Alters- und 

Zuschus

s 
Lehrgangskost

en: bis zu 100% 

Weiterbildung 

> 120 Std.; 

Antragstellu

ng beim 
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Förderprogramm Zielgruppe 
Förderar

t 

Förderhöhe / 

Beträge 

Voraussetzung

en 

Antragsproze

ss 

Qualifikationsst

ufen 

(Kleinstunterne

hmen), 

Arbeitsentgelt: 

bis zu 100% 

(Kleinstunterne

hmen). 

Förderhöhe 

variiert nach 

Unternehmens

größe. 

zukunftsgerich

tete 

Qualifikatione

n 

Arbeitgeber-

Service der 

Agentur für 

Arbeit nach 

Absprache 

mit 

Arbeitgeber 

Aufstiegs-BAföG 

Fachkräfte mit 

Berufsabschluss

, die einen 

Aufstiegsabschl

uss anstreben 

Zuschus

s & 

Darlehe

n 

Lehrgang: bis 

zu 50% 

Zuschuss, 50% 

Darlehen. 

Unterhalt: 

einkommens- 

u. 

vermögensabh

ängiger 

Zuschuss 

Abgeschlossen

e 

Berufsausbildu

ng; Maßnahme 

erfüllt 

Mindeststunde

n (z.B. > 400) 

Online-

Antragstellu

ng über das 

Portal AFBG-

Digital 

Weiterbildungsstipe

ndium 

Junge, begabte 

Fachkräfte (< 25 

Jahre) mit 

überdurchschni

ttlichem 

Ausbildungsabs

chluss 

Stipendi

um, 

Zuschus

s 

Bis zu 8.100 

EUR über 3 

Jahre (10% 

Eigenanteil). 

Zusätzlich 

Fahr-, 

Material- und 

Unterkunftskos

ten 

Besonders 

erfolgreicher 

Berufsabschlus

s (z.B. > 1,9); 

berufstätig (> 

15 

Std./Woche) 

Bewerbung 

bei der 

Stiftung 

Begabtenför

derung 

berufliche 

Bildung (SBB) 

Ausgewählte 

Landesprogramme 

Je nach 

Bundesland 

(z.B. 

Beschäftigte, 

Umschüler) 

Gutschei

n, 

Prämie 

Hessen: bis zu 

3.500 EUR 

Aufstiegsprämi

e; NRW: max. 

500 EUR 

Bildungsscheck 

Je nach 

Programm 

(Einkommensg

renzen, 

Wohnort, 

Prüfungsort) 

Antrag bei 

der 

zuständigen 

landesspezifi

schen Stelle 

(z.B. 

Kammer, 

Regionalage

ntur) 
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Förderprogramm Zielgruppe 
Förderar

t 

Förderhöhe / 

Beträge 

Voraussetzung

en 

Antragsproze

ss 

Steuerliche 

Absetzbarkeit 

Berufstätige, 

die ihre 

Fortbildungskos

ten selbst 

tragen 

Steuerv

orteil 

durch 

Abzug 

von der 

Steuerla

st 

Unbegrenzt als 

Werbungskost

en (nach erster 

Berufsausbildu

ng) 

Beruflicher 

Bezug der 

Weiterbildung 

muss 

nachgewiesen 

werden 

Angabe der 

Kosten in der 

Steuererklär

ung (Anlage 

N) mit 

Nachweisen 

Praktische Handlungsanleitung für pädagogische Fachkräfte 

Um die geeignete finanzielle Unterstützung zu finden, sollten pädagogische Fachkräfte einen strukturierten Prozess 

verfolgen: 

1. Bestandsaufnahme: Der erste Schritt ist die ehrliche Bestandsaufnahme der eigenen Situation. Handelt es sich 

um eine Weiterbildung im ausgeübten Beruf, eine Umschulung, einen Aufstieg oder ein Studium? Wie ist der 

aktuelle Berufsstatus (berufstätig, arbeitslos, in Elternzeit)? 

2. Recherche: Basierend auf der Bestandsaufnahme sollten die passenden bundesweiten und landesspezifischen 

Programme recherchiert werden. Programme wie der Bildungsgutschein und das QCG sind primär vom 

Berufsstatus abhängig, während das Aufstiegs-BAföG und die Stipendien von den Qualifikationszielen 

bestimmt werden. 

3. Die zentrale Rolle der Beratung: Ein Beratungsgespräch bei der zuständigen Behörde (Agentur für Arbeit, 

Jobcenter) ist für die meisten Programme obligatorisch und stellt den ersten, unumgänglichen Schritt dar.4 Die 

persönliche Beratung klärt die individuellen Voraussetzungen und entscheidet über die Förderberechtigung. 

4. Vorbereitung auf das Gespräch: Eine sorgfältige Vorbereitung auf das Beratungsgespräch ist essenziell. Dazu 

gehört das Sammeln aller relevanter Unterlagen wie Bewerbungsbemühungen (bei Arbeitslosigkeit) und 

Informationen über den gewünschten Kurs.8 

5. Steuerliche Vorteile nutzen: Die steuerliche Absetzbarkeit ist eine universelle Option, die fast immer in 

Betracht gezogen werden sollte, insbesondere wenn keine direkte Förderung gewährt wird oder um den 

verbleibenden Eigenanteil zu reduzieren. 

Die Vielfalt der Förderinstrumente zeigt, dass die Qualifizierung pädagogischer Fachkräfte als strategisch wichtig 

angesehen wird. Für Einzelpersonen bedeutet dies, dass Eigeninitiative und die fundierte Information über die 

verschiedenen Möglichkeiten der Schlüssel zur Sicherung der eigenen beruflichen Zukunft und zur Finanzierung des 

lebenslangen Lernens sind. 
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